
Auszug aus dem Schulgesetz Rheinland-Pfalz vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239): 
 

 
Unterabschnitt 2 

Schulbau 

 
§ 86 

Genehmigung von Baumaßnahmen 
 

(1) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulgebäuden und Schulanlagen 
(Schulbauten) bedürfen der Genehmigung der Schulbehörde; ausgenommen 
sind Baumaßnahmen, die sich auf die Verwendung nicht erheblich auswirken. 
Die Schulträger legen rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen den 
Bauplanentwurf mit Kostenvoranschlag, Erläuterungsbericht, Raumprogramm 
und Finanzierungsplan vor.  
 
(2) Baumaßnahmen, die keiner Genehmigung bedürfen, sind im Benehmen mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter durchzuführen.  
 
(3) Die Planung von Baumaßnahmen erfolgt in den Fällen des § 78 im 
Einvernehmen mit der Gebietskörperschaft, die zur Erstattung verpflichtet ist. § 
78 Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 
§ 87 

Förderung des Schulbaus 
 

(1) Das Land gewährt den Gemeinden und Gemeindeverbänden unter 
Berücksichtigung ihrer Finanzkraft nach Maßgabe der Haushaltsmittel 
Zuschüsse zu den Aufwendungen für genehmigte Schulbauten und deren 
Ersteinrichtung (Baukosten), soweit sie vom fachlich zuständigen Ministerium 
als berücksichtigungsfähig anerkannt sind; der Anerkennung können 
pauschalierte Kostensätze zugrunde gelegt werden. Als Baukosten können auch 
die angemessenen Erwerbskosten für ein zu schulischen Zwecken geeignetes 
Gebäude anerkannt werden.  
 
(2) Der Landkreis hat sich an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren 
Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein 
aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet 
des Landkreises liegt, mit mindestens 10v.H. zu beteiligen. 
 


